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1.   Allgemeines: 
 

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
wurden folgende Institutionen angeschrieben und erhielten die 
Möglichkeit zu einer Stellungnahme: 

 
 
 

- Brandschutz des Wetteraukreises, FSt. 2.3.6 
 

- Der Kreisausschuss des Wetteraukreises Strukturförderung und Umwelt 
 

- ovagNetz 
 

- Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
 

- Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement 
 

- Regierungspräsidium Darmstadt – Regionale Siedlungs- und 
Bauleitplanung, Az. V31.2 (folgend genannt RP) 
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1.1. Liste der von der Stadt Karben erbetenen Stellungnahmen: 
 

1.2. Folgende TÖB haben im Rahmen der Beteiligung keine 
Stellungnahme abgegeben: 

 
 
Der RP Darmstadt hat trotz 2 Wochen Fristverlängerung und zweimaligem 
Nachfragen keine Stellungnahme abgegeben. 
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1.3. Folgende TÖB gaben mit ihrer Stellungnahme ihr 
Einverständnis ohne Einwände zum Ausdruck: 

 
 

- Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
 

- Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement 
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1.4. Folgende TÖB gaben mir ihrer Stellungnahme Hinweise, 
Bedenken oder Vorschläge ab, auf die im Einzelnen ein- 
gegangen wird: 

 
 

2.1. Brandschutz des Wetteraukreises, FSt. 2.3.6 
 
 

2.2. Der Kreisausschuss des Wetteraukreises Strukturförderung und 
Umwelt 

 
 

2.3. ovagNetz 
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2.1. Brandschutz des Wetteraukreises, FSt. 2.3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In der Begründung zum B-Plan wurde dies auf Seite 21 unter 
Versorgung/Entsorgung, Wasser/Löschwasser aufgeführt. 

 
 
 
 
 
 
2.1.2 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2.1.3 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2.2. Der Kreisausschuss des Wetteraukreises Strukturförderung und 

Umwelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitens der Abteilungen Kommunalhygiene, Denkmalpflege, 
Naturschutz und Landschaftsschutz sowie Wasser und Bodenschutz 
bestehen keine Bedenken. 
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Seitens der Abteilung Landwirtschaft bestehen keine Bedenken. 

FD 4.5. PKT 1 
Der Fachdienst rät, die WA-Bereiche WA 1 bis WA 3 in einen Bereich aufzulösen und als Bauweise Doppelhaus vorzusehen. 

 
Abwägung: 
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen und nach Rücksprache der Planer mit der Stadtplanung der Stadt Karben wird diesbezüglich Änderung für 
diesen Bereich vorgesehen: 

 
Es werden 2 Bereiche festgelegt WA 1 (Bestandgebäude Bahnhofstr. 66) und WA 2 (Abbruchhaus Bahnhofstr. 64 / Neubau). Auf der Grundstücksgrenze 
zwischen den beiden Grundstücken wird zwischen den beiden Baufenstern ein "Anbaugebot auf der Grenze festgelegt und entsprechend gekennzeichnet. 
Diese Regelung entspricht einem früheren Vorschlag des Fachbereichs 4.5, Frau Wirtz, und erfüllt den gleichen Zweck wie vorgeschlagen. Dies jedoch 
ohne die Festlegung auf ein Doppelhaus, was zwar faktisch entstehen wird, jedoch nicht mit einer evtl. möglichen Erwartung, dass es sich dabei um 
baugleiche Haushälften handeln muss, was allein wegen dem Unterschied zwischen angepasstem Bestand und 
dem Neubau nicht möglich ist. 

 
FD 4.5. PKT 2 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Abwägung: Die Festsetzungen werden entsprechend angepasst. 

FD 4.5. PKT 3 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 
Abwägung: 
Die Bisherigen Baufenster WA 4 und WA 5 werden zu einem neuen Baufenster WA 3 
Zusammengelegt. Für diesen Bereich werden zusätzlich zwei Höhenbereiche festgelegt, 
WA 3-A mit 3 Vollgeschossen und WA 3-B mit zwei Vollgeschossen. 
Da an dieser Stelle nur ein Haus mit zwei unterschiedlich hohen Gebäudeteilen mit einem gemeinsamen Treppenhaus (also ein Gebäude) entstehen soll, 
wird kein Grenzabstand zwischen den beiden terrassierten Gebäudeteilen erforderlich. 

 
FD 4.5. PKT 4 
Es wird seitens der Fachbehörde 4.5 darauf hingewiesen, dass der Begriff Staffelgeschoss zu konkretisieren sei. Zusätzlich erfolgt eine Definition, wie die 
textliche Eintragung / Schemaschnitt seitens des Fachdienstes verstanden wird. "Höhe zwischen oberstem Vollgeschoss bis OK Außenwand des 
Staffelgeschosses!" 

 
Abwägung: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und entspricht dem Planungsziel eine Korrektur ist daher nicht erforderlich. 

 
FD 4.5. PKT 5 
Es wird seitens der Fachbehörde 4.5 eine Konkretisierung hinsichtlich der Dachbegrünung gewünscht. 
Pkt. 1.2 und 1.6 der Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen. 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Abwägung: 

Der Punkt 1.2 bleibt unverändert bestehen. 

Bei Punkt 1.6 wir der Text verändert: 

"Wenn Begrünungen von Dächern gemäß Pkt. 1.2 vorgesehen sind, sind diese extensiv mit niedrigen Stauden, Wildkräutern oder Gräsern zu realisieren." 
 

FD 4.5. PKT 6 
Der Hinweis auf potentiell kontaminierte Flächen wird zur Kenntnis genommen. 

 
Abwägung: 
In der Begründung wurde deshalb unter Punkt O. Altlasten, Bodenkontamination und Grundwasserschutz aufgenommen, dass vor Baubeginn sowohl dem 
RP als auch der Stadt Karben die Unbedenklichkeit und Kontaminierungsfreiheit zu dokumentieren ist. 

 
FD 4.5. PKT 7 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 
Abwägung: 
Die Legende wird an dieser Stelle korrigiert. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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Schlussanmerkung: 
 
 

Alle eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden durch den Unterzeichner, Herrn Volker Fuchs, Dipl.-Ing., Schnitzler + 
Fuchs Architekten, zur Kenntnis genommen und in der vorangegangenen Abwägung zusammengestellt. 

 

Karben, den 15. März 2018 
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